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Weitere Besondere Vertragsbedingungen als Ergänzung zum Formblatt 214  
 
01 Ergänzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 – Vertragsfristen 
 
02 Bauleistungsversicherung  
Der Auftraggeber versichert die gesamte Bauleistung.  
Die Bauleistungsversicherung besteht für das Risiko des Auftraggebers und Auftragnehmers.  
Der Selbstbehalt je Schadensfall in Abhängigkeit zur jeweiligen Klausel ist jeweils von der Partei zu übernehmen, 
die nach VOB/B die Gefahr zu tragen hat.   
Die Versicherungsprämie in Höhe von 4,00 o/oo der Angebotssumme ist in die Einheitspreise einzurechnen.  
Der Umfang der Versicherungsleistungen der Bauleistungsversicherung der OKV Ostdeutsche Kommunalversi-
cherung a.G. ist dem beigefügten Dokument zu entnehmen.  
Der Auftraggeber setzt die Versicherungsprämie von der Brutto-Abrechnungssumme ab.  
Bezugssumme ist der Endbetrag der Netto-Abrechnungssumme.  
 
03 Baustelleneinrichtung / Bautoiletten / Baustrom / Bauwasser / Bauheizung  
An den Kosten für die Nutzung der vom AG aufgestellten Baustelleneinrichtung und Bautoiletten beteiligt sich 
der AN mit 0,1 % der Netto-Abrechnungssumme.  
Für Baustrom und Bauwasser beteiligt sich der AN jeweils mit 0,35 % der Netto-Abrechnungssumme.  
Für Einrichtung und Betrieb einer Bauheizung beteiligt sich der AN mit 0,5 % der Netto-Abrechnungssumme.  
 
04 Freistellungsbescheinigung 
Der AN hat mit der ersten Abschlagsrechnung eine gültige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes  
nach § 48 EStG vorzulegen und diese während des Bauvorhabens unaufgefordert zu aktualisieren.   
 
05 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung  
Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.  
 
06 Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche 
Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. Soweit die Abrechnungssumme der Schlussrechnung 
mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von drei Pro-
zent der Abrechnungssumme der Schlussrechnung (ohne Umsatzsteuer, einschließlich erteilter Nachträge) zu 
leisten.  
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07 Bauschuttbeseitigung  
Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschuttes zu zählen ist, 
selbständig und auf eigene Kosten vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung schuldhaft verursacht 
nach Mahnung und gesetzter Frist nicht nach, so kann der AG diese Aufgabe an einen Dritten übergeben. 
Dadurch entstehende Kosten sind vom AN zu tragen. Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der 
nächsten Abschlagsrechnung bzw. der Schlusszahlung in Abzug zu bringen.  
 
08 Bauschild / Werbung an der Baustelle  
Der AG beabsichtigt an der Baustelle ein Bauschild mit Firmenleisten anzubringen. Dem AN steht die Entschei-
dung frei, sich in Form einer Firmenleiste auf dem Bauschild eintragen zu lassen. Für den Fall der Präsentation 
beteiligt sich der AN je nach entstandenem Aufwand. (1 Stck. 1.000x180mm / 75 ,00 EUR brutto)  
Der Betrag wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.  
Das Anbringen firmeneigener Schilder und Planen ist nur nach schriftlicher Genehmigung des AG gestattet.  
 
09 Baustellensicherheit  
Für das Bauvorhaben wird ein SiGeKo bestellt, dessen Anweisungen Folge zu leisten ist. Nach zweimaliger 
fruchtloser Mahnung durch den SiGeKo bzw. die Bauleitung und Nichteinhaltung der geforderten Baustellensi-
cherheit erfolgt ein Abzug von der Rechnungssumme in Höhe von 1.000,00 EUR Netto ohne weiteren Nachweis.   
 
10 Arbeitszeiten  
Als reguläre Arbeitstage für die auszuführenden Bauleistungen werden die Wochentage Montag bis Samstag 
vereinbart. 
Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter im Auftragsfall zu folgenden regulären Arbeitszeiten und im 
Rahmen der angebotenen Einheitspreise ohne Zuschläge die Leistungen ausführen zu lassen:  
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Samstag von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Bei lärmintensiven Baumaßnahmen während dem laufenden Schulbetrieb gelten folgende Arbeitszeiten:  
Montag bis Freitag nach Schulschluss, bei Schulbetrieb Schule ab 14 Uhr 
Samstag von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
Sollte durch Verschulden des AN der Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden, ist anschließend ein Ar-
beiten nur außerhalb der Unterrichtszeiten wochentags in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Schulver-
waltungsamt möglich. Eine zusätzliche Vergütung ist dafür ausgeschlossen.  

 

11 Videoüberwachung 
Eine Videoüberwachung kann bei Bedarf durch eine anteilige Kostenumlage durch den AG angeboten werden. 
 
Wird für die Baustelle eine Videoüberwachung beauftragt, gilt diese als gemeinschaftliche Sicherungsmaß-
nahme für sämtliche auf der Baustelle tätigen Unternehmen.  
Die Beauftragung durch den Auftraggeber verpflichtet alle zu diesem Zeitpunkt sowie künftig auf der Baustelle 
tätigen Unternehmen zur anteiligen Tragung der hierdurch entstehenden Kosten. 
Die Kosten werden als monatliche Pauschale je Unternehmen umgelegt.  
Ein Widerspruch gegen die Beauftragung oder eine Nichtnutzung der Videoüberwachung entbindet nicht von 
der Verpflichtung zur anteiligen Kostenübernahme. Mit Aufnahme der Tätigkeit auf der Baustelle erkennen die 
Unternehmen diese Kostenumlage verbindlich an. 
Die anteiligen Kosten betragen monatlich je Unternehmen 105,00 EUR brutto.  
Der Betrag wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.  
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12 Hinweis zur Wartung/zum Wartungsvertrag  

Die Wartung wird für eine Laufzeit von 4 Jahren ohne Anwendung eines Barwertfaktors bei der Angebotswer-
tung berücksichtigt. Die Wartungssumme fließt in die Wertung der Angebote mit ein (4 Jahre).  
Ein nicht abgegebener Wartungspreis führt zum Ausschluss des Bieters.  Die Auftragserteilung erfolgt unter der 
Voraussetzung, dass die Firma an den Angebotspreis für die Wartung bis zum Abschluss des Wartungsvertrages, 
gebunden bleibt. Der Wartungsvertrag wird rechtsgültig mit der Unterzeichnung des Auftrages.   

  

13 Holzprodukte  
Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an die Lieferadresse, sind im Angebot angegebe-
nen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen. 
 
14 Werk- und Montagepläne 

Der Auftragnehmer hat den letztgültigen Stand der abgestimmten, abgeschlossenen und freigegebenen Werk- 

und Montageplanung vor Ausführungsbeginn auf dem Planserver zu hinterlegen. 
 
15 Dokumentation 

Die verwendeten Stoffe und Bauteile müssen den Güteanforderungen der entsprechenden Fachbereichs DIN 
und ZTV entsprechen. Das beinhaltet auch die geforderte Eigen- und Fremdüberwachung.  Die Prüfzeugnisse 
und Materialzertifikate sind rechtzeitig vor dem Einbau dem AG vorzulegen und der später anzufertigenden Do-
kumentation beizufügen.  
Die Übergabe der Dokumentation erfolgt einfach in Papier sowie digital als pdf – Tabellen / Dokumente sind zu-
sätzlich als native Formate einzureichen. Die Dokumentation ist Bestandteil des Leistungsumfanges, diese ist 
gem. Anlage zu strukturieren und anzufertigen.  
Die Abnahme erfolgt nur nach Vorlage der vollständigen Dokumentation. 
Umfang: 1x in Papierform sowie digital in dxf, dwg und pdf. 
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